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Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Leistung eines Beitrages zum Asiatischen 
Entwicklungsfonds (ADF VIII) der Asiatischen Entwicklungsbank 

:s 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, den Entwurf eines Bundesgesetzes über 

die Leistung eines Beitrages zum Asiatischen Entwicklungsfonds (ADF VIII) der Asiatischen 

Entwicklungsbank samt Vorblatt und Erläuterungen in 25facher Ausfertigung zur Vorlage an den 

Nationalrat zu übermitteln. Für die Abgabe der Stellungnahmen im Rahmen des Begutachtungs

verfahrens wurde eine Frist bis 20. April 2001 gesetzt. 

25 Beilagen 

5. März 2001 

Für den Bundesminister: 

Dr. Öhler 

169/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



Entwu rf 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Leistung eines Beitrages zum Asiati
schen Entwicklungsfonds (ADF VIII) der Asiatischen Entwicklungsbank 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Der Bund leistet zum Asiatischen Entwicklungsfonds der Asiatischen Entwicklungsbank 
einen Beitrag in Höhe von 24.577.103 EURO. 

§ 2. Mit der Val/ziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen be-
traut. 
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Vorblatt 

Probleme: 

Um die weitere Gewährung von Darlehen aus Mitteln des Asiatischen Entwicklungsfonds der 
Asiatischen Entwicklungsbank sicherzustellen, ist eine Wiederauffüllung der Fondsmittel erfor
derlich. Am 13. Dezember 2000 wurde die Resolution Nr. 276 über die 7. Wiederauffüllung des 
Asiatischen Entwicklungsfonds der Asiatischen Entwicklungsbank vom Gouvemeursrat der 
Asiatischen Entwicklungsbank angenommen. 

Ziele: 
Mit der gegenständlichen Gesetzesinitiative soll die gesetzliChe Ermächtigung für die Leistung 
eines österreichischen Beitrages geschaffen werden. 

Inhalt: 
Die gegenständliche Gesetzesinitiative hat die Leistung eines Beitrages in Höhe von 
24.577.103 EURO durch die Republik Österreich an den Asiatischen Entwicklungsfonds im 
Rahmen der 7. Fondswiederauffüllung der Asiatischen Entwicklungsbank zum Gegenstand. 

Alternativen: 
Aufgrund der auf der Wirtschaftskraft der Geberländer basierenden Lastenverteilung hinsichtlich 
der Beiträge zur Wiederauffüllung, besteht, sofern Österreich im Einklang mit vergleichbaren 
Ländern vorgehen will, keine Alternative. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Im Rahmen von Beschaffungen für Projekte der Asiatischen Entwicklungsbank ergingen seit 
1967 an die österreich ische Wirtschaft Aufträge im Wert von 205,4 Mill. USO. Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der Asiatischen Entwicklungsbank ist fOr österreichische Unternehmen bei 
der weiteren Bearbeitung des asiatischen Marktes förderlich. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Durch die AusfOhrung dieses Gesetzes verpflichtet sich die Republik Österreich zur Zahlung 
eines Beitrages in Höhe von 24.577.103 EURO an den Asiatischen Entwicklungsfonds der 
Asiatischen Entwicklungsbank. Dieser Betrag soll zur Gänze durch den Erlag von unverzinsli
chen, nicht übertragbaren und bei Abruf fälligen Bundesschatzscheinen und zwar in vier glei
chen Raten in den Jahren 2001 bis 2004 geleistet werden. 

EU-Konformität: 

Der gegenständliche Gesetzentwurf weist keine Berührungspunkte mit dem EU-Recht auf. 
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Hauplgesichtspunkte des Entwurfs: 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Die Asiatische Entwicklungsbank wurde im Jahre 1966 zu dem Zweck errichtet, in der Region 
Asien und Ozeanien das wirtschaftliche Wachstum und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu 
fördern und zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsprozesses der 
Entwicklungsländer in der Region beizutragen. Österreich ist Gründungsmitglied der Asiati
schen Entwicklungsbank. 

Das Abkommen Ober die Errichtung der Asiatischen Entwicklungsbank gibt in seinem Artikel 19 
der Bank die Möglichkeit, Sonderfonds zu schaffen und zu verwalten. Im Sinne dieser Bestim
mung wurde 1973 der Asiatische Entwicklungsfonds errichtet. Dieser Fonds dient dazu, die 
Gewährung von Darlehen zu besonders weichen Bedingungen an der Bank angehörende re
gionale Entwicklungsländer mit sehr niedrigem Pro-Kopf-Einkommen zu ermöglichen. 

Der Fonds nahm seine Tätigkeit 1974 auf. Nach der ursprünglichen Dotierung des Asiatischen 
Entwicklungsfonds (ADF I) in Höhe von 525 Mill. USD durch Beiträge von Mitgliedsländern der 
Asiatischen Entwicklungsbank haben bis jetzt noch sechs Fondswiederauffüllungen stattgefun
den. Während sich Osterreich an ADF I nicht beteiligt hat, hat Osterreich zu ADF 11 
113.947.200,- ATS, zu ADF 111 268.107.810,-- ATS, zu ADF IV 494.382.600,-- ATS, zu ADF V 
517.067.520,-ATS, zu ADFVI 393.426.180,--ATS und zu ADF VII 242.583.579,--ATS gelei
stet. 

1999 begannen die Verhandlungen zur aktuellen 7. WiederauffOliung des Asiatischen Entwick
lungsfonds (ADF VIII). Österreich hat an den fünf Verhandlungsrunden teilgenommen, die am 
7. September 2000 abgeschlossen wurden. Die Resolution Nr. 276 betreffend die 7. Wieder
auffOllung trat am 13. Dezember 2000 durch Gouverneusratsbeschluss in Kraft. 

Die Geber empfahlen eine BasiswiederauffOllung von 5,6 Mrd. USD, die in den Jahren 2001 bis 
2004 für besonders gOnstige Darlehen verwendet werden sollen. Man kam Oberein, diesen 
Betrag wie folgt aufzubringen: 

• 2,8 Mrd. USD durch Leistungen der Geber im Rahmen des Burden Sharing 

• 115 Mio. USD durch beschleunigte Einlösungen 
• 2,7 Mrd. USD Nichtgeberanteil (non donor resources), bestehend aus OarlehensrOckzah-

lungen und "Advance Commitment Authority" 

Österreich hat sich bei den Abschlussverhandlungen zur FondswiederauffOllung vorbehaltlich 
der parlamentarischen Genehmigung zur Leistung des Eurogegenwertes von 18.197.039 SZR 
(24.855.900,-- USO) verpflichtet, das entspricht einem Anteil von 0,87% des Geberanteiles zur 
WiederauffOllung von 2,8 Mrd. USO. Österreich hat bei der 7. FondswiederauffOllung, wie die 
Mehrheit der Geberländer, den schon zur 6. FondswiederauffOllung geleisteten Beitragspro
zentsatz aus der Überzeugung, dass die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums und der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und die Bekämpfung der Armut in der Region Asien und 
Ozeanien, wo mehr als 500 Millionen der ärmsten Menschen der Erde beheimatet sind, ein 
höchst förderungswOrdiges Ziel ist, beibehalten. 

Oie Ergebnisse der Wiederauffüllungsverhandlungen wurden in einem Geberbericht (Donors' 
Report), in dem die Zielsetzungen der 7. FondswiederauffOllung: Armutsbekämpfung und ge
eignete Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung dieses Zieles, dargestellt werden, zusammen
gefasst. Osterreich hat diese Zielsetzungen mitgetragen und unterstützt sie. 

Der Geberbericht steht unter dem Motto: Bekämpfung der absoluten Armut in den ärmsten Län
dern Asiens. Damit soll ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der internationalen Entwicklungs
ziele geleistet werden, die eine Halbierung der Armen bis zum Jahre 2015 vorsehen. Zur Um
setzung dieser Ziele wird die AEB in ihren arrnsten MitgJiedsJändem Maßnahmen, die ein Wirt
schaftswachstum fördern, von dem besonders die Armen profitieren, die die soziale Entwicklung 
beschleunigen und die Einhaltung von "good governance" erfordern, verfolgen. Dabei so/l part
nerschaftlich mit den Regierungen, der Zivilgesellschaft und anderen Entwicklungshilfeorgani
sationen zusammen gearbeitet werden. In den Entwicklungsprozess sollen die betroffenen Ar
men, Frauen und andere benachteiligte Gruppen systematisch einbezogen werden. Die Hilfsak
tivitäten der Bank sollen zu nachhaltiger Entwicklung beitragen und eine Demonstrationswir-
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kung haben. Die knappen Fondsmittel werden nach dem Prinzip der Performance der Empfan
gerlander vergeben werden, wobei auch der Aspekt des Umweltschutzes zu beachten ist. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Österreich hat sich zur Leistung des Eurogegenwertes von 18.197.039 SZR verpflichtet. Zur 
Umrechnung in nationale Wahrungen wurde ein Durchschnittskurs, welcher sich aus der Peri
ode 1. Oktober 1999 bis 31. Marz 2000 errechnet, vereinbart, wobei der Umrechnungskurs für 
Sonderziehungsrechte (SZR) für Österreich 1,350610 EUR betragt. Der österreich ische Beitrag 
zur 7. Wiederauffüllung ist in vier Schatzscheinen zu erlegen. Der erste Schatzscheinerlag hat 
spatestens am 1. Juli 2001, der 2. und 3. Schatzscheinerlag hat je ein Jahr spater und der 4. 
spatestens am 1. Juli 2004 zu erfolgen. 

Es ist in Aussicht genommen, die Beitragsleistung zur Ganze in Bundesschatzscheinen, und 
zwar in vier gleichen Raten vorzunehmen. Die letzte Rate ist im Jahre 2004 zu leisten. 

Bei dieser 7. Wiederauffüllung des ADF behalt Österreich seinen bisherigen Anteil am Wieder
auffüllungsziel der Geberl3nder von 0,87% bei. 

Kompetenzgrundlage: 

Bei der gegen Ober der Asiatischen Entwicklungsbank abzugebenden Beitrags- und Verpflich
tungserkl3rung zur vorgesehenen Beteiligung Österreichs an der 7. Wiederauffüllung des ADF 
handelt es sich um ein völkerrechtliches Rechtsgeschaft, das im Hinblick auf die im § 1 enthal
tene gesetzliche Anordnung als solches nicht unter Artikel 50 B-VG fallt. Im Sinne der Ent
schließung des Bundesprasidenten, BGBI. Nr. 49/1921, wird diese Erklarung vom Bundesmini
ster für Finanzen als ressortmaßig zustandigern Bundesminister abzugeben sein. 
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Besonderer Teil 

Zu§ 1: 
Bei den WiederauffOliungsverhandlungen hat sich Osterreich - vorbehaltlich der parlamentari
schen Genehmigung - zur Leistung eines Beitrages von 24.577.103 EUR verpflichtet. Dieser 
Betrag stellt den Gegenwert von 18.197.039 SZR (24.855.900 USO) unter Zugrundelegung des 
durchschnittlichen Wechselkurses der Periode 1. Oktober 1999 bis 31. M3rz 2000 dar. Die Hö
he des österreich ischen Beitrages wurde im Verhandlungswege festgesetzt und entspricht un
gefahr der Wirtschafts- und Finanzkraft Osterreichs im Verhaltnis zu anderen Industriel3ndern. 

Mit diesem Gesetz wird die erforderliche gesetzliche Grundlage für eine zus3tzliche Beitragslei
stung Osterreichs zum Asiatischen Entwicklungsfonds geschaffen. 
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